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Postulat
über die kantonale Abendverkaufsregelung

eröffnet am 8. November 2010

Der Regierungsrat wird ersucht, dieAbendverkaufsregelung im Ruhetags- und Laden-
schlussgesetz im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens anzupassen.

Begründung:
DieAbendverkaufsregelung ist nicht für jede Gemeinde im Kanton Luzern von
gleicher Bedeutung. Sie betrifft vor allem jene Gemeinden, die Zentrumsfunktionen
einnehmen. Diese Zentren legten denn auch im Rahmen ihrer Kompetenz je eigene
Abendverkaufsregelungen fest. In der Regel wurde dabei offensichtlich darauf ge-
achtet, dass sich die Öffnungszeiten mit den anderen Regionen im Kanton Luzern
ergänzten und nicht konkurrenzierten.

Mit der verbesserten Verkehrsanbindung nach Zürich ist auch das Einkaufszent-
rum Sihl-City markant näher gerückt. Der eine oder andere nimmt eine Reise nach
Zürich nun eher in Kauf.Dann droht der neu erweiterte Länderpark unseren Zentren
Kaufkraft zu entziehen. Es kann kaum dieAbsicht des Gesetzgebers sein, die luzer-
nischen Einkaufszentren zu benachteiligen. Schliesslich ist auf die Ungleichbehand-
lungen innerhalb des Kantons zu verweisen. Die längeren Öffnungszeiten für Tank-
stellenshops und Bahnhöfe führen zu ungleichenAusgangslagen.

All diesen sich verändernden Gegebenheiten muss im Gesetzgebungsverfahren
Rechnung getragen werden. Denn Sinn und Zweck des Gesetzes ist es, die Ruhe zu
bestimmten Zeiten zu gewährleisten. Dieses Ziel imVisier, ist die Ruhe mit den
verändertenAnspruchshaltungen der Konsumenten und denAnbietern abzuwägen.
Die Gemeinden und vor allem individuelle Einkaufsregionen, die sich nicht an
Gemeindegrenzen orientieren, sollen dabei mitberücksichtigt werden.

Der Regierungsrat wird ersucht, das Ruhetags- und Ladenschlussgesetz im
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit entsprechendenVernehmlassungen anzu-
passen.
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